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Erwägungen

E. 1
a) Am 23. Juli 2024 reichte der Gesuchsteller beim Bezirksgericht Zü- rich (Vorinstanz) ein
Gesuch um definitive Rechtsöffnung für Fr. 150.-- für ausste- hende Gerichtskosten in der
Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamts Zürich 11 (Zah- lungsbefehl vom 23. März 2024) ein
(Urk. 1). Mit Urteil vom 9. August 2024 wies die Vorinstanz dieses Gesuch ohne Anhörung
des Gesuchsgegners ab; Kosten wurden nicht erhoben (Urk. 5 = Urk. 8). b) Hiergegen
erhob der Gesuchsteller am 19. August 2024 fristgerecht Be- schwerde und stellte die
Beschwerdeanträge (Urk. 7 S. 1-2): "1. Der Entscheid des Bezirksgerichts Zürich vom 9.
August 2024 (Ge- schäfts-Nr. EB240982-L) sei aufzuheben und in der Betreibung Nr. 1 des
Betreibungsamtes Zürich 11 (Zahlungsbefehl vom 23. März 2024) sei de- finitive
Rechtsöffnung für den Betrag von Fr. 150.00 zu erteilen.

E. 2
Eventualiter: Der Entscheid des Bezirksgerichts Zürich vom 9. August 2024 (Geschäfts-Nr.
EB240982-L) sei aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz
zurückzuweisen.

E. 3
a) Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 150.--. Mangels einer
unterliegenden Partei (der Gesuchsgegner hat sich nicht mit dem angefochtenen Entscheid
identifiziert und auch das Beschwerdeverfahren nicht verursacht) ist für das
Beschwerdeverfahren einfachheitshalber auf die Erhebung von Gerichtskosten zu
verzichten. b) Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu-
sprechen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen:
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